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Satzung 
über die Entschädigung von Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tätigen 

 
 
Aufgrund des § 44 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 
17.12.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2014, hat der Kreistag des Landkrei-
ses Diepholz in seiner Sitzung am 19.07.2021 die Satzung des Landkreises Diepholz über 
die Entschädigung von Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tätigen in der Fassung vom 
26.04.2021 wie folgt geändert: 
 
 
 

§ 1 
 
 

§ 1 der Satzung über die Entschädigung von Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tä-
tigen im Bereich des Feuerschutzes wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

 
(1) Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige im Bereich des Feuerschutzes 

erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Mit der Aufwandsentschä-
digung sind die Reisekosten für Fahrten innerhalb des Landkreises Diepholz 
abgegolten. Ausgenommen hiervon sind die Aufwandsentschädigungen für 
den Kreisbrandmeister und den 1. und 2. stellvertretenden Kreisbrandmeister. 
Diese haben Anspruch auf Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz. 
Fahrten außerhalb des Landkreises Diepholz sind nach dem Bundesreisekos-
tengesetz abzurechnen.  Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige im 
Bereich des Feuerschutzes erhalten eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung, die sich wie folgt zusammensetzt: 

 
1. Kreisfeuerwehrführung Aufwandsentschädigung 

a) Kreisbrandmeister/in 800 € 

b) Stellv. Kreisbrandmeister/in und Abschnittsleiter/in - Nord - 600 € 

c) Stellv. Kreisbrandmeister/in und Abschnittsleiter/in - Süd - 600 € 

d) Stellv. Abschnittsleiter/in - Nord - 200 € 

e) Stellv. Abschnittsleiter/in - Süd - 200 € 

f) Kreisausbildungsleiter/in - Nord - 75 € 

g) Kreisausbildungsleiter/in - Süd - 75 € 

h) Stellv. Kreisausbildungsleiter/in - Nord - 25 € 

i) Stellv. Kreisausbildungsleiter/in - Süd - 25 € 

j) Schriftführer/in Kreisfeuerwehr 50 € 

2. Funktionsträger Kreisfeuerwehr  

2.1 Kreisfeuerwehrbereitschaften  

a) Bereitschaftsführer/in - KFB 1 - 100 € 

b) Stellv. Bereitschaftsführer/in - KFB 1 - 50 € 

c) Einheitsführer/in Fachzug in der KFB 1 25 € 

d) Stellv. Einheitsfüher/in Fachzug in der KFB 1 15 € 

e) Bereitschaftsführer/in - KFB 2 - 100 € 

f) Stellv. Bereitschaftsführer/in - KFB 2 - 50 € 
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g) Einheitsführer/in Fachzug in der KFB 2 25 € 

h) Stellv. Einheitsfüher/in Fachzug in der KFB 2 15 € 

i) Bereitschaftsführer/in - KFB 3 - 100 € 

j) Stellv. Bereitschaftsführer/in - KFB 3 - 50 € 

k) Einheitsführer/in Fachzug in der KFB 3 25 € 

l) Stellv. Einheitsfüher/in Fachzug in der KFB 3 15 € 

2.2 Facheinheiten  

a) Einheitsführer/in Gefahrgutstaffel - Nord - 50 € 

b) Stellv. Einheitsführer/in Gefahrgutstaffel - Nord - 25 € 

c) Einheitsführer/in Gefahrgutstaffel - Süd - 50 € 

d) Stellv. Einheitsführer/in Gefahrgutstaffel - Süd - 25 € 

e) Einheitsführer/in Messgruppe - Nord - 50 € 

f) Stellv. Einheitsführer/in Messgruppe - Nord - 25 € 

g) Einheitsführer/in Messgruppe - Süd - 50 € 

h) Stellv. Einheitsführer/in Messgruppe - Süd - 25 € 

j) Leiter/in der Technischen Einsatzleitung - Nord - 100 € 

k) Stellv. Leiter/in der Technischen Einsatzleitung - Nord - 50 € 

l) Leiter/in der Technischen Einsatzleitung - Süd - 100 € 

m) Stellv. Leiter/in der Technischen Einsatzleitung - Süd - 50 € 

n) Leiter/in Logistik Gruppe - Nord - 50 € 

o) Stellv. Leiter/in Logistik Gruppe - Nord - 25 € 

p) Leiter/in Logistik Gruppe - Süd - 50 € 

q) Stellv. Leiter/in Logistik Gruppe - Süd - 25 € 

r) Leiter/in Drohnen Gruppe 50 € 

s) Stellv. Leiter/in Drohnen Gruppe 25 € 

2.3 Fachbereiche  

a) Fachberater/in Gefahrgut - Nord - 50 € 

b) Fachberater/in Gefahrgut - Süd - 50 € 

c) Fachbereichsleitung Wettbewerbe 25 € 

d) Kreisatemschutzbeauftragte/r – Nord- 25 € 

e) Kreisatemschutzbeauftragte/r –Süd- 25 € 

f) Fachberater/in Verpflegung 50 € 

g) Stellv. Fachberater/in Verpflegung - Nord - 25 € 

h) Stellv. Fachberater/in Verpflegung - Süd - 25 € 

i) Kreisausbilder/in 55 € 

j) Kreisfeuerwehrarzt/ärztin 50 € 

k) Kreispressesprecher/in 150 € 

l) Stellv. Kreispressesprecher/in - Nord - 75 € 

m) Stellv. Kreispressesprecher/in – Mitte - 75 € 

n) Stellv. Kreispressesprecher/in - Süd - 75 € 

o) Kreissicherheitsbeauftragte/r - Nord - 50 € 

p) Kreissicherheitsbeauftragte/r - Süd - 50 € 
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3. Kreis-Jugendfeuerwehr  

a) Kreisjugendfeuerwehrwart/in 400 € 

b) Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart/in - Nord - 200 € 

c) Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart/in - Süd - 200 € 

3.1 Fachbereiche  

a) Fachbereichsleitung Geschäftsführung 20 € 

b) Fachbereichsleitung Kassenwesen 20 € 

c) Fachbereichsleitung Kinderfeuerwehr 20 € 

d) Fachbereichsleitung Sport 20 € 

e) Fachbereichsleitung Veranstaltungen 20 € 

f) Fachbereichsleitung Wettbewerbe 20 € 

4. KatS-Einheiten  

a) Einheitsführer/in GW Dekon-P (BUND) 50 € 

b) Stellv. Einheitsführer/in GW Dekon-P (BUND) 25 € 

 

(2) Wird dem Kreisbrandmeister ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt, entfällt 
der Anspruch auf Erstattung der Reisekosten. 

 
(3) Ein Ersatzanspruch für Verdienstausfall besteht nur, wenn die Wahr-

nehmung des  Ehrenamtes notwendig mit der beruflichen Tätigkeit kolli-
diert und daraus ein Verdienstausfall entsteht, der nicht anderweitig 
ausgeglichen wird. Zu der notwendigen Wahrnehmung des Ehrenamtes 
zählen auch Dienstbesprechungen die dem korrekten Ablauf der ehren-
amtlichen Tätigkeit dienen. Der Verdienstausfall  ist nachzuweisen. Bei 
selbständig Tätigen genügt die Glaubhaftmachung des Verdienstaus-
falls. 

 
(4) Mitglieder der Kreisfeuerwehreinheiten können für die Betreuung von mindestens 

einem Kind unter 10 Jahren Kinderbetreuungskosten beantragen, soweit diese 
Aufwendungen notwendig waren, weil das Mitglied wegen des Feuerwehrdienstes 
oder einer  auf den Feuerwehrdienst zurückzuführenden Erkrankung die Betreu-
ung nicht selbst im gewohnten Umfang wahrnehmen konnte. 
 
Die Voraussetzungen  für den Ersatz von  Kinderbetreuungskosten  sind  durch 
persönliche Erklärung glaubhaft zu versichern. Die Entschädigung beträgt 
30,00 € (pro Tag / für 8 Std.). 

 
(5) Der Höchstbetrag nach § 32 Abs. 2 Niedersächsisches Brandschutzgesetz 

wird auf 25,00 € je Stunde festgesetzt. 
 

(6) Für angeordnete Einsätze, Übungen und Lehrgänge können Dienstfahrzeuge 
genutzt werden. Ist dieses nicht möglich, werden Fahrtkosten nach dem 
Bundesreisekostengesetz erstattet. 
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§ 2 
 
(1) Sonstige ehrenamtlich Tätige erhalten die folgenden monatlichen Aufwandsentschä-

digungen: 
 

Funktion Aufwandsentschädigung 

a) Kreisbeauftragte/r für 
Natur- u. Landsch.schutz 

 
b) Landschaftswart/in 

c) Beauftragte/r für die 
Heimatblätter 

 
d) Fachreferat Museums- 

pädagogik 
 
e) Kreisjägermeister/in 

 
f) stellv. Kreisjägermeister/in 

 
g) Leiter der Arbeitsstellen 

der Volkshochschule 
a) Grundbetrag je Monat 

nach Einwohnerzahl 
der Stadt / Gemeinde / 
Samtgemeinde 
unter 6.000 
6.001 – 9.000 
9.001 – 13.000 
13.001 – 20.000 
20.001 – 30.000 
über 30.000 
Einwohner 

 
b) je durchgeführte 

Veranstaltung 

 
h) Fachreferate der Volks- 

hochschule 
 

i) Bodendenkmalpfleger 

362 € 

 

 
56 € 

 

285 € 

 
475 € 

 

365 € 
 

293 € 
 
 
 
 
 
 

 
50,00 
60,00 
80,00 

100,00 
110,00 
120,00 

 
 
 

30,00 
 

 
200 € 

 
100 € 

 
 

(2) Maßgebend für die Höhe der Entschädigung nach Abs. 1 Buchst. i) ist die Zahl der 
Veranstaltungen im Kalenderjahr vor dem laufenden Haushaltsjahr.  
 
Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 erfolgt die Berechnung des Anteils der Auf-
wandsentschädigung für durchgeführte Veranstaltungen auf Basis von 80 % der 
durchschnittlichen Anzahl durchgeführter Veranstaltungen der Jahre 2018 und 2019 
in der jeweiligen Arbeitsstelle. Diese Regelung gilt nur für Arbeitsstellen, deren An-
zahl durchgeführter Veranstaltungen sich in den Jahren 2020 bzw. 2021 um mehr als 
20 % verringert haben, oder verringern werden. Ist dies nicht der Fall erfolgt die Be-
rechnung nach den tatsächlich durch-geführten Veranstaltungen des Berechnungs-
jahres. 
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(3) Die Aufwandsentschädigungen werden unabhängig vom Beginn und Ende der Tätig-

keit für einen ganzen Monat gezahlt. 
 
(4) Für Dienstreisen außerhalb des Kreisgebietes – bei den Arbeitsstellen und den Fach-

referaten der Volkshochschule g) – h) außerhalb der Region – mit Genehmigung oder 
auf Anordnung des Landrats werden Reisekosten nach dem Bundesreisekostenge-
setz gezahlt. 

 
(5) Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall und 

selbständig Tätigen der glaubhaft gemachte Verdienstausfall erstattet.  
 
 
 

§ 3 
 
(1) Die Aufwandsentschädigung ruht, wenn jemand länger als 3 Kalendermonate an der 

Ausübung seines Amtes verhindert ist, vom 4. Kalendermonat an für die Dauer der 
weiteren Verhinderung. 

 
(2) Der Vertreter erhält für die Zeit, die über 3 Monate hinausgeht, ½ der für den Vertre-

tenen festgesetzten Aufwandsentschädigung. 
 
 
 

§ 4 
 
(1) Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft. 

 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.10.2020 in Kraft, soweit vorstehend 
keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

 
 
Diepholz, 19.07.2021 
 
 
 
 
C. Bockhop 
Landrat 
 


